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Gemeindeamt Vandans 

 

Niederschrift 

 

über die am Samstag, den 20.3.1965 um 20 Uhr im Gemeindesaal 

stattgefundene 59. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung. 

 

TAGESORDNUNG: 

 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlußfähigkeit. 

 

2. Genehmigung der 58.Sitzungsniederschrift. 

 

3. Entscheidung über die Auswahl der beiden Säulerweiterungsprojekte. 

 

4. Genehmigung des Jahresvoranschlages 1965 durch die Landesregierung. 

 

5. Beschlußfassung zur Situierung der Mustrigilbachbrücke und 

verschiedenen Grundankäufen für den einseitigen Gehsteig. 

 

6. Beschlußfassung zur Bürgschaftsübernahme für 9,5 Mill. Schilling 

gegenüber der Montafonerbahn A.G. (Stand 10 Gemeinden) 

 

7. Beschlußfassung zur Bürgschaftsübername für 4 Mill. Schilling durch 

den (Stand der 10 Gemeinden gegenüber der Hochjochbahn AG in Schruns. 

 

8. Bauabstandsnachsichtserteilung von 4.10 auf 3,50 m gegenüber Maier Nr. 

1 zugunsten Krainz Josef, Gp.200/[?]. 

 

9. Unterstützungsansuchen des Blindenfürsorgevereines für Tirol u. Vbg. 

 

10.Berichte. 

 

--- o --- 

 

Anwesend waren der Bürgermeister, 2 Gemeinderäte und 10 Gemeindevertreter 

Entschuldigt waren die Herren Dietrich Schoder 75 u. Frau Gananl 415. 

Ersatzmann war Mangeng Anton. 

 

 

 

zur Tagesordnung: 

 

 

1.Der Bürgermeister eröffnete die Sitzung, begrüßte die erschienenen 

Gemeindevertreter und stellte die Beschlußfähigkeit fest. 

 

2.Die den Gemeindevertreter zeitgerecht zugegangene 

58.Siezungsniederschrift wurde vollinhaltlich genehmigt. 

 

3.Die Verfasse von den Projekten Fr.1 und Nr.2 haben in getrennten 

Erklärungen vor der Gemeindevertretung die geforderte Überarbeitung 

erläutert und von der zustimmenden Begutachtung seitens des Hochbauamtes 

und des Schulbehördenvertreters hiezu berichten. Nach eingehender 

Beratung wurde entsprechend einem Vertagungsantrag einstimmig 

beschlossen, die Entscheidung über das Auswahlprojekt der kommenden 

Gemeindevertretung zu überlassen. 



 

 

 

-2- 

 

 

4. Die Genehmigung des Jahresvoranschlages 1965 durch die Vorarlberger 

Landesregierung wurde zur Kenntnis genommen. 

 

5. Die Situierung der neuen Mustrigilbachbrücke wurde, wie in der Natur 

ausgepflockt mit der Empfehlung gutgeheißen, daß mit dem Bau baldigst 

begonnen werden solle. Ebenso hat die Gemeinevertretung die laut 

Vorverträge getätigten Grundankäufe zur erforderlichen 

Straßenverbreiterung und der Errichtung eines Gehsteiges von der Kreuzung 

Sennerei bis zum Geschäftshaus Wilhelmer zu einheitlichen Grundpreisen 

einstimmig beschlossen. 

 

6. Zum Beschluß der Standesvertretung (10 Gemeinden) vom 25.2.1965 

betreffend der Bürgschaftsübernahme für 3 1/2 Mill. Schilling für den 

notwendigen Kostenaufwand am Oberbau der Montafonerbahn A.G. wird 

[durchgestrichen: „einstimmig“] die Zustimmung erteilt. (per Akklamation 

12 ja) 

 

7. Aus Gründen der Erhaltung taleigener Fremdenverkehrseinrichtungen wie 

Verkehrsverband und Schiklub Montafon und der ausstrahlenden Wirkung der 

Hochjochbahn wird der solidarischen Bürgschaftsübernahme für 4 Mill. 

Schilling innerhalb der Standesgemeinschaft der 10 Gemeinden  

zugestimmt. Gleichzeitig wird erwartet, daß im Falle des Auftretens 

ähnlicher Bedürfnisse unter denselben Startbedingungen auch für Vandans 

die Bereitwilligkeit einer Mitbeteiligung bei Bürgschaftsübernahmen 

angenommen werden kann. (schftl. 10 Ja, 1 Leer, 1Nein) 

 

8. Der angestrebten Bauabstandsnachsicht von 4 m auf 5,50 m gegenüber 

Maier Nr.91 wurde mit ihrem Einverständnis zugestimmt.  

[Handschriftliche Anmerkung: „Krainz“] 

 

9. Dem Blindenfürsorgeverein für Tirol und Vorarlberg wurde eine Spende 

von S. 200.- bewilligt. 

 

10. Es wurde berichtet, daß versch. Maßnahmen zur rechtzeitigen Eröffnung 

des Schwimmbadbetriebes die Ausschreibung für die Verpachtung notwendig 

erscheinen lasse. Einstimmig wurde daher beschlossen, die Ausschreibung 

unverzügl. vorzunehmen und den Eingabetermin mit 1. Mai 1965 zu  

begrenzen. 

 

11. Es wurde angeregt, den geplanten Bahnhofsbau Vandans zu betreiben und 

eventuell den einbezogenen Buffetraum zurückzustellen, daß eine raschere 

Klärung mit dem Grundeigentümer herbeigeführt werden kann. 

 

Gegen diese Beschlüsse der Gemeindevertretung steht die Berufung offen, 

die binnen zwei Wochen nach deren Verlautbarung beim Gemeindeamt Vandans 

Schriftlich einzubringen wäre. 

 

- Schluß der Sitzung 23 Uhr 45.- 

 

 

Gez. Bürgermeister 

[Unterschrift:] Bitschnau 


